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2. FFH-Gebiet "Lennealtarm Siesel" (DE-4713-301) und Änderung des Geltungsbereiches des Landschaftsplanes - Maßstab 1:10.000
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3. FFH-Gebiet "Ebbemoore (Teilfläche Wolfsbruch)" (DE-4812-301) - 
    Maßstab 1:10.000
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Geltungsbereich des Landschaftsplanes Nr. 1 "Plettenberg-Herscheid-Neuenrade"
mit Änderungsbereichen
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Legende

Wiederaufforstung unter Ausschluß oder
Verwendung bestimmter Baumarten

Beibehaltung des Bestandes mit Laubholz

Verbot der Erstaufforstung

Erstaufforstung unter Ausschluß oder
Verwendung bestimmter Baumarten

Festsetzungskarte: Entwicklungskarte:
Besonders geschützte Teile von
Natur und Landschaft (§20 BNatSchG)

Besondere Festsetzungen für die
forstliche Nutzung (§25 LG)

Entwicklungsziele für die
Landschaft (§18 LG)

Plangebietsgrenze Räumlicher Geltungsbereich
des Landschaftsplanes

Naturschutzgebiet (§23 BNatSchG)3.2.x
Landschaftsschutzgebiet Typ A (§26 BNatSchG)

#S Naturdenkmal (§28 BNatSchG)
Geschützter Landschafsbestandteil
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FFH-Gebiet

FFH-Gebiet3.1.x

Ausbau
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Fremdenverkehr

3.1.4

Anreicherung
einer im ganzen erhaltungswürdigen Land-
schaft mit gliedernden und belebenden
Elementen

3.1.2

Erhaltung
einer mit natürlichen Landschaftselementen
reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft

3.1.1

6. Änderung des Geltungsbereiches des Landschaftsplanes - Maßstab 1:10.000
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Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Landschaftsplanes

Bürgerbeteiligung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Der Kreistag des Märkischen Kreises hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 die Änderung des Landschaftsplanes
gem. § 29 Abs.1 i. V. mit § 27 a – c LG beschlossen. Der Beschluss zur Änderung wurde am 23.02.2011 gem. §
27 a - c LG ortsüblich bekanntgemacht.

Lüdenscheid, 03.09.2012                                                           .........................................

Die Bürgerbeteiligung ist in der Zeit vom 07.03.2011 bis 11.04.2011 gemäß § 27 b LG durchgeführt worden.
Außerdem sind  in der Zeit vom 23.02.2011 bis 11.04.2011 die Behörden und öffentlichen Stellen, die Träger
öffentlicher Belange sind, gemäß § 27 a LG beteiligt worden. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.10.2011
das Ergebnis der Bürger- und Behördenbeteiligung zur Kenntnis genommen.

Lüdenscheid, 03.09.2012                                                           .........................................

Öffentliche Auslegung
Nach Beschluss des Kreistages vom 20.10.2011 hat der Planentwurf gemäß § 27 c LG nach öffentlicher
Bekanntmachung vom 14.12.2011 in der Zeit vom 09.01.2012 bis 09.02.2012 öffentlich ausgelegen. Der Kreistag
hat in seiner Sitzung am 28.06.2012 nach der Abwägung der eingegangenen Bedenken und Anregungen die
entsprechende Änderung des Planentwurfs beschlossen.

Lüdenscheid, 03.09.2012                                                           .........................................

Satzungsbeschluss
Die Änderung des Landschaftsplanes ist gemäß § 16 Abs. 2 LG in Verbindung mit den §§ 5 Abs. 1 und 26 Abs. 1
Buchstabe f) der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen am 28.06.2012 in der geänderten Fassung
durch den Kreistag als 2. Änderung der Satzung beschlossen worden.

Lüdenscheid, 03.09.2012                                                           .........................................

Anzeige des Landschaftsplanes
Die 2. Änderung des Landschaftsplanes ist nach § 28 Abs. 1 LG der höheren Landschaftsbehörde bei der
Bezirksregierung Arnsberg am 03.09.2012 angezeigt worden.

Arnsberg, 23.11.2012                                                                 .........................................

Inkrafttreten
Gemäß § 28 a LG ist der Ort der öffentlichen Auslegung der 2. Änderung des Landschaftsplanes sowie die
Durchführung des Anzeigeverfahrens bei der Bezirksregierung Arnsberg am 05.12.2012 ortsüblich
bekanntgemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung tritt die Änderung des Landschaftsplanes in Kraft.
In der Bekanntmachung des Landschaftsplanes ist gemäß § 30 Abs. 4 LG auf die Voraussetzungen für die
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von Mängeln des
Abwägungsergebnisses sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen worden.

Lüdenscheid, 05.12.2012                                                           .........................................
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